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Themen des Vortrags 

1. Aufbringungsvorgaben nach DüV 2020
- auf unbestelltem Ackerland
- auf Grünland und Feldfutter
- Ausnahmen bei der streifenförmigen Ausbringung in Sachsen

2. Mindestwerte für Ausnutzung des Stickstoffs aus org. 
Düngemittel 

3. Sachstand Stoffstrombilanz

4. Aktuelles aus den Bürgerbeschwerden bei der Düngung  
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Organische und organisch-mineralische DM, inkl. Wirtschaftsdünger 
mit wesentlichem Gehalt an verfügbarem Stickstoff oder Ammoniumstickstoff* sind auf 
unbestelltem Ackerland unverzüglich….

 … ab 01.02.2025 spätestens innerhalb von einer Stunde einzuarbeiten

ab Beginn des Aufbringens! 

ausgenommen: Festmist von Huftieren oder Klauentieren, Kompost und org. DM mit 
festgestelltem TM-Gehalt < 2 % 

Einarbeitung sollte trotzdem zeitnah erfolgen!

Aufbringungsvorgaben nach § 6 (1) DüV
auf unbestelltem Ackerland 

* NO3 u. NH4-N über 10 % bei Gesamt-N-Gehalt in der Trockenmasse von mehr als 1,5 % 
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Breitverteilung auf unbestelltem AL weiterhin zulässig 
 aber Einarbeitung innerhalb einer Stunde* nach Beginn der 
Aufbringung!

* Ausnahme: Festmist v. Huf- und Klauentieren

Aufbringungsvorgaben nach § 6 (1) DüV
Bsp. auf unbestelltem Ackerland 

Foto: M. Rehm, 2023
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Eine streifenförmige Ablage auf 
unbestelltem AL, gilt nicht als 
Einarbeitung!

Aufbringungsvorgaben nach § 6 (1) DüV
Bsp. auf unbestelltem Ackerland 

 Einarbeitung i.O.
 organischer Dünger muss 
ausreichend eingemischt werden

Fotos: M. Rehm, 2022
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Flüssige organische u. flüssige organisch-mineralische DM, einschließlich flüssiger WD 
wesentlichem Gehalt an verfügbarem Stickstoff oder Ammoniumstickstoff* dürfen…
 … auf bestelltem AL seit dem 01.02.2020 nur noch streifenförmig aufgebracht oder direkt in den Boden 

eingebracht werden

 … auf GL und mehrschnittigem Feldfutter ab 01.02.2025 nur noch streifenförmig
aufgebracht oder direkt in den Boden eingebracht werden

Aufbringungsvorgaben nach § 6 (3) DüV
auf bestelltem AL, GL u. mehrschnittigem Feldfutter 

* NO3 u. NH4-N über 10 % bei Gesamt-N-Gehalt in der Trockenmasse von mehr als 1,5 % 
Fotos: M. Rehm, 2022/23
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 streifenförmige Aufbringung 
von Gülle auf GL und Feldfutter  
 Pflicht ab 01.02.2025

Aufbringungsvorgaben nach § 6 (3) DüV
Bsp. auf Grünland u. mehrschnittigem Feldfutter 

Fotos: M. Rehm, 2022/23
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breitflächige Aufbringung von Gülle 
auf GL und Feldfutter ab 01.02.2025 
grundsätzlich verboten!

Ausnahmen in 
Sachsen

Aufbringungsvorgaben nach § 6 (3) DüV
Bsp. auf Grünland u. mehrschnittigem Feldfutter 

Foto: M. Rehm, 2023
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Die nach Landesrecht zuständige Stelle kann Ausnahmen für abweichende Verfahren 
genehmigen wenn: 

 … diese Verfahren zu vergleichbar geringen Ammoniakemissionen führen 

 … die streifenförmige, bodennahe Ausbringung und oben genannte Verfahren 
auf Grund der naturräumlichen oder agrarstrukturellen Besonderheiten des 
Betriebes unmöglich oder unzumutbar ist

 … der Einsatz der für die Einhaltung der Vorgaben erforderlichen Geräte aus 
Sicherheitsgründen ausscheidet

Quelle: § 6 Abs. 3 Satz 3 DüV (verändert)

Ausnahmen in Sachsen per Allgemeinverfügung 
des LfULG, gültig ab 01.02.2025

Ausnahmen bei der streifenförmigen Ausbringung
auf Grünland und Feldfutter 
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Ausnahmen bei:

 flüssigen Wirtschaftsdünger 
mit < 2 % TS

 Betrieben < 15 ha LN

 Schläge bis ≤ 0,3 ha 

 Schläge mit > 30 % Anteil an 
Hangneigung > 20 % 

Ausnahmen können ohne weiteren 
Antrag angewendet werden

 Bedingungen* müssen erfüllt sein!

*) Bedingungen nach Punkt 1 der Allgemeinverfügung

Ausnahmen bei der streifenförmigen Ausbringung
auf Grünland und Feldfutter 
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Ausnahmen bei:

 flüssigen Wirtschaftsdünger 
mit < 2 % TS

 Betrieben < 15 ha LN

 Schläge bis ≤ 0,3 ha 

 Schläge mit > 30 % Anteil an 
Hangneigung > 20 % 

Ausnahmen bei der streifenförmigen Ausbringung
auf Grünland und Feldfutter 
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Ausnahmen bei der streifenförmigen Ausbringung
auf Grünland und Feldfutter 

… diese Verfahren zu vergleichbar geringen Ammoniakemissionen führen* 

Auf GL und mehrschnittigem Feldfutter ist keine streifenförmige 
Ausbringung von flüssigen WD erforderlich, wenn der TS – Gehalt < 2 % 
liegt. 

 eigene Untersuchung des TS – Gehaltes   mind. 1x jährlich!
 Empfehlung: Untersuchung kurz vor der Ausbringung

 Untersuchung anhand anerkannter Messmethoden
 z.B. Untersuchungsprotokoll der Laborbestimmung 

 Untersuchungsergebnis mind. 7 Jahre aufbewahren

 Ausnahme nur auf Grünland und mehrschnittigem Feldfutter

*) Quelle: § 6 Abs. 3 Satz 3 DüV (verändert)
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Ausnahmen bei:

 flüssigen Wirtschaftsdünger 
mit < 2 % TS

 Betrieben < 15 ha LN

 Schläge bis ≤ 0,3 ha 

 Schläge mit > 30 % Anteil an 
Hangneigung > 20 % 

Ausnahmen bei der streifenförmigen Ausbringung
auf Grünland und Feldfutter 
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… die streifenförmige, bodennahe Ausbringung und oben genannte Verfahren auf Grund der 
naturräumlichen oder agrarstrukturellen Besonderheiten des Betriebes unmöglich oder 
unzumutbar ist*

*) Quelle: § 6 Abs. 3 Satz 4 DüV (verändert)

Auf GL und mehrschnittigem Feldfutter ist keine streifenförmige Ausbringung 
von flüssigen WD erforderlich, wenn der Betrieb:

 weniger als 15 ha LN bewirtschaftet  nach § 10 Abs. 2 Nr. 2 + 3 DüV

 keine flüssigen Wirtschaftsdünger aufnimmt  

 Ausnahme nur auf Grünland und mehrschnittigem Feldfutter

Ausnahmen bei der streifenförmigen Ausbringung
auf Grünland und Feldfutter 
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Ausnahmen bei:

 flüssigen Wirtschaftsdünger 
mit < 2 % TS

 Betrieben < 15 ha LN

 Schläge bis ≤ 0,3 ha 

Schläge von Grünland oder 
mehrschnittigem Feldfutter 

*) Quelle: § 6 Abs. 3 Satz 4 DüV (verändert)

Ausnahmen bei der streifenförmigen Ausbringung
auf Grünland und Feldfutter 
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Ausnahmen bei:

 flüssigen Wirtschaftsdünger 
mit < 2 % TS

 Betrieben < 15 ha LN

 Schläge bis ≤ 0,3 ha 
 Schläge mit > 30 % Anteil an 

Hangneigung > 20 % 

Ausnahmen bei der streifenförmigen Ausbringung
auf Grünland und Feldfutter 
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… die streifenförmige, bodennahe Ausbringung und oben genannte Verfahren auf Grund der naturräumlichen

oder agrarstrukturellen Besonderheiten des Betriebes unmöglich oder unzumutbar ist*

… der Einsatz der für die Einhaltung der Vorgaben erforderlichen Geräte aus Sicherheitsgründen 

ausscheidet*

*) Quelle: § 6 Abs. 4 + 5 Satz 3 DüV (verändert)

Auf GL und mehrschnittigem Feldfutter ist keine streifenförmige Ausbringung 
von flüssigen WD erforderlich, wenn 30 % des Schlages eine Hangneigung 
von mind. 20 % aufweisen.

 ist im Kontrollfall mit geeigneten Unterlagen nachzuweisen

 Karte im iDA verfügbar

 keine Nutzung zweifelhaften Flächenanteil empfohlen   

Ausnahmen bei der streifenförmigen Ausbringung
auf Grünland und Feldfutter 



20 | 14. Februar 2025| Markus Rehm Quelle: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie online: 
https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/ida/q/6H0knqTZ8f9QUd9Vgnvp7y (02.12.2024)  

Ausnahmen bei der streifenförmigen Ausbringung
auf Grünland und Feldfutter 

https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/ida/q/6H0knqTZ8f9QUd9Vgnvp7y
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https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/ida/q/2k0ceTiTnn7Ts26xrqfy8r (02.12.2024)  

Ausnahmen bei der streifenförmigen Ausbringung
auf Grünland und Feldfutter 

https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/ida/q/2k0ceTiTnn7Ts26xrqfy8r
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Weitere Ausnahmen auf Grund 
naturräumlicher Besonderheiten möglich:

 auf Antrag

 für einzelne Schläge 

 Begründung für jeden Schlag 
erforderlich

 bis 30.11. für das folgende Jahr

 Schläge werden durch LfULG 
besichtigt

 Genehmigung ist kostenpflichtig!

Quelle: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie online : 
https://www.landwirtschaft.sachsen.de/download/Antrag_Ausnahme_streifenfoermige_Aufbringung.pdf (02.12.2024)  

Ausnahmen bei der streifenförmigen Ausbringung
auf Grünland und Feldfutter 

https://www.landwirtschaft.sachsen.de/download/Antrag_Ausnahme_streifenfoermige_Aufbringung.pdf
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Aufbringungsvorgaben für 
flüssige org. Dünger 

Ackerland 
(ohne Feldfutter)

bestelltes AL

bodennahe, streifenförmige 
Ausbringung bzw. Einbringung

unbestelltes AL

unverzügliche Einarbeitung 
innerhalb 1 Stunde nach 
Beginn der Aufbringung 

Grünland &
mehrschnittiges Feldfutter

Pflicht: 
bodennahe, streifenförmige Aufbringung 

Ausnahmen ohne Antrag für*:
 flüssige WD mit < 2 % TS
 Betriebe < 15 ha LN
 Schläge ≤ 0,3 ha
 Schläge mit > 30 % Anteil von 

> 20 % Hangneigung 

weitere Ausnahmen auf Antrag bei 
naturräumlichen Besonderheiten möglich

*) Bedingung nach Allgemeinverfügung beachten!
https://www.landwirtschaft.sachsen.de/download/Ausnahme_streifenfoermige_Ausbringung_orgDM_auf_GL.pdf (22.01.2025)

betrifft auch HTK und festen Gärrest

ausgenommen Festmist Huf- und Klauentier, 
Komposte und org. DM mit TS < 2 %

Auszug – kein Anspruch auf Vollständigkeit!

https://www.landwirtschaft.sachsen.de/download/Ausnahme_streifenfoermige_Ausbringung_orgDM_auf_GL.pdf
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3. Sachstand Stoffstrombilanz

4. Aktuelles aus den Bürgerbeschwerden bei der Düngung  
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Mindestwerte für Ausnutzung des Stickstoffs aus org.
u. org. mineralischen DM im Jahr der Aufbringung – Anlage 3 DüV

Quelle: Düngeverordnung vom 26. Mai 2017 (BGBl. I S. 1305), die zuletzt durch Artikel 97 des Gesetzes vom 10. August
2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist; Anlage 3; http://www.gesetze-im-internet.de/d_v_2017/D%C3%BCV.pdf (02.01.23)

Beispiel Deckung Düngebedarf 
Rindergülle auf GL
1 m³  3,8 kg N/m³

 davon 60 %
= 2,28 kg N/m³ sind dem 
Düngebedarf gegenzurechnen

Werte steigen auf Grünland bei Rinder-
und Schweinegülle sowie flüssigen 
Gärresten  da streifenförmige 
Ausbringung verlustärmer ist

http://www.gesetze-im-internet.de/d_v_2017/D%C3%BCV.pdf
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Sachstand Stoffstrombilanz

 2017 Stoffstrombilanzverordnung (StoffBilV) auf Grundlage
§11a Düngegesetz (DüngG)

 2023/ 2024 Novellierung StoffBilV  Änderung Düngegesetz erforderlich 

 Jul. 2024 2. Gesetz zur Änderung des DüngG vom Bundesrat abgelehnt

 Sep. 2024 AMK  BM Özdemir kündigt in PM an, Stoffstrombilanz wird 
ausgesetzt  Rechtsakt erforderlich (nicht erfolgt!)

 Okt. 2024 Anrufung des Vermittlungsausschuss für Änderung DüngG

 Nov. 2024 Bruch Ampel-Koalition  ggf. muss neuer Bundestag DüngG
komplett neu aufrollen

 Jan. 2025 Vermittlungsausschuss abgebrochen 

Stand 13.02.2025  Verpflichtungen aus StoffBilV gelten weiter!
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Sachstand Stoffstrombilanz

Information 
hier:

Nachlese SSB 
2023

https://www.lfulg.sachsen.de/nachlese-2023-21784.html
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Hinweise aus den Bürgerbeschwerden 

 jährlich 12 – 15 konkrete Beschwerden in ISS Zwönitz über landw. 
Tätigkeit

 Schwerpunkt der Beschwerden  org. Düngung 

 Verstöße aber nur sehr selten 

 viele Anrufe/ Erkundigungen zum Sachverhalt  
„Dürfen die Landwirte das denn jetzt überhaupt?“

 Anwohner informieren sich zunehmend im Internet über die Rechtslage 

 2024 auch mehr Anzeigen im Pflanzenschutz (siehe Vortrag Hr. Beck)
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Hinweise zur Stalldunglagerung auf landw. Flächen

Stoffe dürfen nur so gelagert werden, dass die Gewässerbeschaffenheit nicht 
gefährdet wird. 
(vgl. § 32 Abs. 2 und §48 Abs. 2 WHG)

Wirtschaftsdünger sind allgemein wassergefährdende Stoffe (§3 Abs. 2 AwSV)

 Lagerung in ortsfesten Anlagen nach Anforderung Anlage 7 AwSV

 ortsfest = Einheiten die > 6 Monate einem betrieblichen Zweck dienen
(§2 Abs. 9 AwSV)

 Feldrandlagerung gibt es nicht  Zwischenlagerung ist nur Ausnahme 
zur Bereitstellung für die Ausbringung
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Hinweise zur Stalldunglagerung auf landw. Flächen

Stoffe dürfen nur so gelagert werden, dass die Gewässerbeschaffenheit nicht 
gefährdet wird 
(vgl. § 32 Abs. 2 und §48 Abs. 2 WHG)

Wirtschaftsdünger sind allgemein wassergefährdende Stoffe (§3 Abs. 2 AwSV)

Bei Bereitstellung von Stalldung* am Feldrand ist zu beachten (Auszug):

 Lagerkapazität nach § 12 DüV ist im Betrieb vorhanden (Festmist = 2 Monate)
 TS-Gehalt > 25 %, sonst mind. 3 Wochen Vorrotte in Lagerstätte
 mind. 20 m Abstand zu Oberflächengewässern, Brunnen, usw
 zum nächstmöglichen, pflanzenbauliche sinnvollen Termin auszubringen
 mietenförmig, auf ebener, möglichst kleiner Grundfläche  „hochsetzen“
 Platz ist zu wechseln 
 in WSG nach Vorgaben der RVO bzw. in Abstimmung mit uWB! 

*) Bei HTK und festen Gärresten  Sonderreglungen 
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Hinweise zur Stalldunglagerung auf landw. Flächen

Merkblatt mit:

 allgemeinen Hinweisen

 Vorgaben für Silagemieten

 Vorgaben für Zwischenlagerung von 
Festmist auf landw. Flächen

 besondere Anforderung bei der 
Zwischenlagerung von HTK und festen 
Gärresten

Download hier: Merkblatt

Quelle: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie online : 
https://www.wasser.sachsen.de/download/2024_03_14_Merkblatt_Feldrandzwischenlagerung_erste_Aenderung.pdf (02.01.2025)  

https://www.wasser.sachsen.de/download/2024_03_14_Merkblatt_Feldrandzwischenlagerung_erste_Aenderung.pdf
https://www.wasser.sachsen.de/download/2024_03_14_Merkblatt_Feldrandzwischenlagerung_erste_Aenderung.pdf


Vielen Dank für die Aufmerksamkeit

Foto: M. Rehm 2023 
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